
 
 

Beschluss des 56. JU NRW-Tags 

Änderung der Schülerfahrtkostenverordnung 

 

 

Die Junge Union Nordrhein-Westfalen setzt sich für eine Änderung der 

Schülerfahrkostenverordnung NRW in § 5 Absatz 2 ein: Wir fordern, dass die Notwendigkeit 

der Entstehung der Fahrkosten im Sekundarbereich I und II auf einen Schulweg von 3,5 km 

angeglichen wird. Die JU NRW stellt diesen Antrag ebenfalls auf dem CDU-Landesparteitag. 

 

 


